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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.12.1993

Norm

JN §51 Abs1 Z6

JN §92b

Rechtssatz

Selbst wenn die zuständigkeitsbegründende gesellschaftsrechtliche Position in der Folge verloren geht, bleibt die

örtliche Zuständigkeit des Gerichtes des Sitzes der Gesellschaft erhalten.
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